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Sandra Frauenberger

Stadträtin für Integration, Frauenfragen, 
KonsumentInnenschutz und Personal

Vorwort

Als Tierschutz- und KonsumentInnenstadträtin freut es 
mich ganz besonders, dass nun mit der vorliegenden 
Broschüre ein Leitfaden für den Hundekauf vorliegt, der 
nicht nur auf die Aspekte des Tierschutzes sondern auch 
auf die Rechtsansprüche der KonsumentInnen eingeht.

Dass bei einem Hundeerwerb immer überlegt werden 
muss, ob die zur Hundehaltung nötigen Voraussetzun-
gen - wie Verantwortungsbereitschaft, Zeit, fi nanzielle 
Mittel etc. - vorhanden sind, steht außer Diskussion. 
Großes Augenmerk sollte aber beim Hundekauf auch auf 
die Wahl der VerkäuferInnen und ZüchterInnen gelegt 
werden. Die vorliegende Broschüre hilft dabei,  seriöse 
von unseriösen Verkaufsangeboten zu unterscheiden. 
In diesem Zusammenhang gilt mein Dank der Tier-
schutzombudsstelle Wien für die Umsetzung und Frau 
Dr.Dr.in Binder für das Verfassen dieses Leitfadens.

Abschließend möchte ich allen am Erwerb eines Hundes 
interessierten Menschen auch den Besuch eines Tier-
heimes ans Herz legen - dort warten viele Hunde auf 
einen guten Platz!
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Über diese Broschüre

Die Tierschutzombudsstelle Wien setzt sich für ein har-
monisches Miteinander von Mensch und Hund in der 
Großstadt ein. Deshalb haben wir unter anderem das 
Wiener Hunde ABC herausgegeben und an der Entwick-
lung und Umsetzung des Wiener Hundeführscheins 
mitgewirkt (Informationen dazu auf unserer Homepage 
www.tieranwalt.at).

Mit dem nun vorliegenden Leitfaden ergänzen wir un-
sere bisherigen Aktivitäten rund um den Hund um ein 
weiteres Thema: den Hundekauf. Leider fallen Käufe-
rInnen immer wieder auf unseriöse Angebote herein – 
meist ist großes Tierleid die Folge. Um hier Aufklärungs-
arbeit zu leisten, haben wir die Broschüre „Hund und 
Kaufrecht“ initiiert. An dieser Stelle gilt unser Dank Frau 
Dr. Dr.in Binder, die dieses Thema umfassend im vor-
liegenden Leitfaden beschrieben hat.

 
Mag. Hermann Gsandtner DIin Eva Persy, M.Sc.

Wiener Tierschutzombudsmann Wiener Tierschutzombudsmann Stv.

 Tierschutz
Ombudsstelle   Wien
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Augen auf beim Hundekauf!

Sie haben sich entschlossen, einen Hund zu kaufen und Sie haben ziemlich genaue 
Vorstellungen, wie das Tier ausschauen soll, welchen Charakter es im Idealfall hat, 
ob es eine Hündin oder ein Rüde sein soll, ob Sie genügend Zeit und Platz für den 
Hund haben und was sonst noch wichtig ist beim Hundekauf. Eines haben Sie 
vielleicht aber noch nicht ausreichend überlegt: dass der Kauf eines Hundes auch 
ein schlichtes Rechtsgeschäft ist, über das man Bescheid wissen sollte, um nicht 
eventuell später böse Überraschungen zu erleben.

Leider sind unangenehme Erlebnisse beim Kauf von Tieren nicht auszuschließen, 
denn in Österreich werden immer mehr Hunde, insbesondere Welpen, aus dubi-
oser Herkunft angeboten. Meist sind es illegal importierte Hunde, die dann von 
StraßenhändlerInnen, quasi aus dem Kofferraum, scheinbar besonders preiswert 
angeboten werden. Hin und wieder werden Kaufi nteressentInnen durch Inserate 
in Wohnungen gelockt, wo die Vierbeiner unter beklagenswerten Umständen ge-
halten werden. Beide Methoden haben leider allzu oft Erfolg: Die InteressentIn-
nen erwerben die Tiere, weil sie sich von der vermeintlich günstigen Gelegenheit 
blenden lassen oder aus Mitleid zerfl ießen, weil der Hund so erbärmlich dahin 
vegetieren muss. Was die KäuferInnen in der Überzeugung, ein gutes Geschäft 
gemacht oder eine gute Tat vollbracht zu haben, meist übersehen: Es ist so gut 
wie aussichtslos, zu Ihrem Recht zu kommen, falls sich nach dem Kauf Probleme 
ergeben, zum Beispiel, weil das Tier krank ist. 

Deshalb sollten Sie unbedingt das Motto „Augen auf beim Hundekauf!“ beherzi-
gen und sich nicht von spontanen Gefühlsregungen leiten lassen, auch wenn das 
Hunde baby noch so herzig ist oder Sie Mitleid heischend anblickt. 

Zugegeben: Auf den ersten Blick kann man unseriöse AnbieterInnen nicht immer 
erkennen, es gibt aber ein paar Anhaltspunkte, die Sie jedenfalls stutzig machen 
sollten. Vorsicht ist insbesondere dann geboten, wenn jemand viele Rassen anbie-
tet oder Ihnen blauäugig verspricht, jeden „Wunschhund“ beschaffen zu können. 
In so einem Fall heißt es besser: Hände weg!

Der Hund sollte auf jeden Fall aus einer zuverlässigen Quelle stammen. Wenn Sie 
Ihren vierbeinigen Freund nicht aus einem der anerkannten Tierheime holen – in 
diesen Fällen gibt es erfahrungsgemäß kaum rechtliche Probleme, deshalb wird 
dieses Thema in dieser Broschüre nicht näher behandelt –, kommen als Verkäu-
ferInnen vor allem seriöse ZüchterInnen in Frage, die Mitglied eines anerkannten 
kynologischen Dachverbandes sind. Natürlich können Sie auch auf Mundpropa-
ganda vertrauen, wenn Bekannte oder Familienmitglieder gute Erfahrungen mit 
HundezüchterInnen gemacht haben. Gute Ratschläge kann man sich beim Tierarzt 
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bzw. bei der Tierärztin holen oder auch in einer Tierhandlung. Weitere Informatio-
nen bietet außerdem die Homepage der Tierschutzombudsstelle Wien unter www.
tieranwalt.at/heimtiere.

Rechtlich von Bedeutung kann es sein, ob Sie das Tier von einer Privatperson oder 
von einem professionellen Zuchtbetrieb kaufen. Die Bestimmungen über die so 
genannte Gewährleistung – das bedeutet, dass der Verkäufer unter bestimmten 
Voraussetzungen innerhalb einer bestimmten Frist auf jeden Fall für Mängel des 
Tieres haftet, selbst wenn ihn daran keine Schuld trifft – gelten jedenfalls dann 
uneingeschränkt, wenn es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, das heißt, 
wenn der Kaufvertrag zwischen einem Unternehmer und einer Privatperson abge-
schlossen wird. Die Gewährleistung kann dagegen vertraglich eingeschränkt wer-
den, wenn auch der Verkäufer oder die Verkäuferin eine Privatperson ist. Selbst-
verständlich müssen beide VertragspartnerInnen dieser Einschränkung zustimmen. 
Wegen dieser wichtigen juristischen Differenzierung ist es lohnend, sich möglichst 
genau darüber zu informieren, in welchem Ausmaß die AnbieterInnen von Hunden 
züchterisch tätig sind.

Hundekauf & KonsumentInnenschutz

Dieser Leitfaden soll einen Überblick über jene zivilrechtlichen Vorschriften geben, 
die Sie als KonsumentIn beim Kauf eines Hundes kennen und beachten sollten. 
Die Ratschläge und Hinweise in dieser Broschüre erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, können aber nur eine allgemeine Orientierungshilfe bieten, denn 
in Rechtsangelegenheiten gilt der Grundsatz, dass kein Fall dem anderen gleicht. 
Deshalb kann dafür auch keine Haftung übernommen werden. Lassen Sie sich in 
Zweifelsfällen immer persönlich beraten. Möglichkeiten dazu gibt es beispielswei-

Seriöse ZüchterInnen bieten nicht viele verschiedene 

Rassen an oder versprechen, jeden „Wunschhund“ beschaf-

fen zu können. Von Hunden aus dem Kofferraum oder von zwei-

felhafter Herkunft lässt man besser die Finger, Rechtsstreitigkeiten 

wegen eventueller Probleme können bei einem so dubiosen Kauf 

langwierig und teuer werden. 

KURZ  & BÜNDIG
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se im Rahmen der kostenlosen Sprechtage, die von allen Bezirksgerichten ange-
boten werden. 

Lassen Sie uns mit dem angenehmsten Fall beginnen: Wenn VerkäuferIn und Käu-
ferIn ihre Pfl ichten aus dem Kaufvertrag erfüllen, wird das Rechtsgeschäft rei-
bungslos abgewickelt und alle Beteiligten sind zufrieden. Problematisch wird es 
erst, wenn einer der beiden VertragspartnerInnen den Verpfl ichtungen nicht oder 
nur mangelhaft nachkommt. Im Klartext: Wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin 
eine Kaufsache liefert, die nicht den vereinbarten Anforderungen entspricht, wenn 
Sie zum Beispiel einen reinrassigen Dackel wollten und einen Mischling bekommen 
oder wenn Sie davon ausgehen, ein gesundes Tier zu erhalten, der Hund in Wirk-
lichkeit aber schwer krank ist.

Es mutet vielleicht merkwürdig an, wenn JuristInnen einen Hund – der schließlich 
ein langjähriger Gefährte, ein Familienmitglied und vielleicht auch ein Spielka-
merad sein soll – als „Kaufsache“ bezeichnen. Sie tun es aber aus gutem Grund: 
Auf den Kauf von Heimtieren werden nämlich jene kaufrechtlichen Bestim-

mungen angewendet, die für alle beweglichen körperlichen 
Sachen gelten, also auch für eine Stereoanlage, einen 

Kühlschrank, ein Fahrrad oder einen Schrank.

Diese Gleichsetzung entspricht der aktuellen 
Rechtslage, verursacht aber nahe liegender 
Weise Probleme, weil ein Hund beispielswei-

se mit einem Kasten nichts gemein hat, sieht 
man davon ab, dass beide vier Beine haben. 
Lebewesen unterscheiden sich natürlich 
grundlegend von Gebrauchsgegenständen 
und deshalb ist das Gewährleistungsrecht, 
das für alle Kaufgeschäfte gilt, nur schwer 
auf Rechtsgeschäfte übertragbar, die Tiere 
zum Gegenstand haben. Die so genann-
ten Gewährleistungsbehelfe stellen zwar 
sicher, dass der Vertrag rückgängig ge-
macht bzw. eine fehlerhafte Ware umge-
tauscht oder repariert wird. Das kann bei 
Kühlschränken oder Fahrrädern klaglos 
funktionieren – aber wie macht man das 
bei einem Hund? Eine „Reparatur“ ist bei 
Tieren faktisch in den allermeisten Fällen 
kaum möglich und auch die Aufl ösung 

des Kaufvertrages oder der Austausch 
gegen ein anderes Tier ist dann keine 
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zufrieden stellende Lösung, wenn zwischen KäuferIn und Tier bereits eine emo-
tionale Bindung entstanden ist, und das dürfte in den meisten Fällen sehr rasch 
geschehen. Die Rückgabe des Tieres kommt aus diesem Grund meist nicht in Frage, 
auch deshalb, weil der Hund dann aus seiner gewohnten Umgebung herausgeris-
sen wird. Deshalb stehen diese Rechtsbehelfe, die für „Normalgeschäfte“ durch-
aus tauglich sind, auch im Widerspruch zum Anliegen des Tierschutzes. Auch die 
Abgrenzung zwischen „neuen“ und „gebrauchten“ Sachen, die einen Einfl uss auf 
die Dauer der Gewährleistung haben kann, ist bei Lebewesen naturgemäß höchst 
problematisch.

Das „neue“ Kaufrecht

Wenn Sie einen Hund kaufen, haben Sie rechtlich eine beachtlich starke Position, 
die gleich durch zwei Gesetze untermauert wird. Die für Kaufverträge maßgebli-
chen Bestimmungen sind im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) veran-
kert; für Verbrauchergeschäfte (das sind Verträge, die zwischen einem Unterneh-
mer und einer Privatperson abgeschlossen werden), gelten darüber hinaus die 
Sonderbestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG). Im Rahmen des 
Gewährleistungsrechts-Änderungsgesetzes 2001 (GewRÄG) wurden die Bestim-
mungen über die Mängelhaftung in diesen beiden Gesetzeswerken modernisiert 
und an die Verbrauchsgüter-Richtlinie der Europäischen Union angepasst. Die Ab-
sicht des Gesetzgebers war dabei vor allem, ein einheitliches Niveau im Konsu-
mentenschutz zu schaffen.

Die wesentlichen Neuerungen der Reform: Die Gewährleistungsfrist wurde verlän-
gert, zudem gilt eine befristete Beweislastumkehr zugunsten des Käufers oder der 
Käuferin. Das bedeutet vor allem: Dank der Verlängerung der Gewährleistungsfrist 
können KäuferInnen einen „mangelhaften“ Hund bis zwei Jahre nach der Überga-
be retournieren und erhalten den Kaufpreis zurück. Das gilt auch dann, wenn den 
Verkäufer oder die Verkäuferin an der „Mangelhaftigkeit“ des Tieres kein Verschul-

Rechtlich gesehen ist der Hund als Geschäftsobjekt eine 

„Kaufsache“, so wie ein  Kühlschrank, ein Fernsehapparat oder 

ein Fahrrad. In der Lebenspraxis ergeben sich daraus aller-

dings Probleme, die zum Teil kaum lösbar sind.

KURZ  & BÜNDIG
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den trifft. Neu geregelt wurde auch, in welcher Reihenfolge man die so genannten 
Gewährleistungsbehelfe, das sind jene Rechte, die der Käufer einer mangelhaften 
Sache gegen den Verkäufer geltend machen kann, in Anspruch nehmen kann.

Wer einen Hundekauf plant, sollte sich einige Begriffe einprägen und nähe erläu-
tern lassen – das geschieht in den nächsten Kapiteln.

Der Kaufvertrag

Juristisch ist die Sache klar: Der Kaufvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, 
das durch übereinstimmende Willenserklärungen der Vertragsparteien (VerkäuferIn 
und KäuferIn) zustande kommt. Einig werden müssen sich beide Seiten jedenfalls 
darüber, was denn eigentlich ge- bzw. verkauft wird – in unserem Fall also, um 
welchen Hund es geht – und natürlich über den Kaufpreis. Durch den Kaufver-
trag ergeben sich für beide Seiten Rechte und Pfl ichten, die einsichtig sind: Der 
Verkäufer verpfl ichtet sich, die „geschuldete Kaufsache“ – so die rechtliche Be-
zeichnung für den Hund – dem Käufer wie vereinbart zu übergeben. Der Käufer 
wiederum verpfl ichtet sich, den Hund zu übernehmen und den vereinbarten Preis 
zu bezahlen. 

Ein Kaufvertrag kann laut Gesetz sowohl mündlich als auch schriftlich abgeschlos-
sen werden. Ratsam ist aber eine schriftliche Vereinbarung, schließlich kann es im 
Nachhinein sehr schwierig sein, mündlich vereinbarte Vertragsinhalte zu bewei-
sen, also zu belegen, dass dies oder jenes ausgemacht war, aber nicht eingehalten 
wurde. Im Kaufvertrag müssen bestimmte Elemente enthalten sein, vor allem die 
Identität des Tieres (am besten die Nummer des Microchips) und der Kaufpreis. 
Darüber hinaus sollten auch Zeitpunkt und Ort der Übergabe festgehalten werden. 
Beides spielt im Zusammenhang mit der Frage eine wichtige Rolle, wann das Risiko 

Wer einen Hund kauft, hat 

beträchtlichen rechtlichen Rückhalt, 

der in zwei großen Gesetzeswerken fest-

gehalten ist: dem Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuch und dem Konsumentenschutz-

gesetz.

KURZ  & BÜNDIG
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vom Verkäufer auf den Käufer übergeht und an welchem Ort die Gewährleistungs-
behelfe in Anspruch genommen werden können. 

Dem Grundsatz der Vertragsfreiheit entsprechend kann der Inhalt des Kaufvertrages 
innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Rahmenbedingungen nach den individu-
ellen Bedürfnissen der Vertragsparteien ausgehandelt werden. Es ist also möglich, 
zusätzliche Vereinbarungen zu treffen, die für den Umfang der Gewährleistung 
maßgeblich sein können.

Das kann in der Praxis von entscheidender Bedeutung sein: Wenn es für Sie als 
KäuferIn wichtig ist, dass der Hund ganz bestimmte Eigenschaften aufweist, soll-
ten Sie darauf bestehen, dass diese Eigenschaften im Vertrag möglichst konkret 
beschrieben werden. Weil beim Kauf eines Hundes so viele individuelle Wünsche, 
Anforderungen und Vorstellungen mitspielen, ist es nicht immer sinnvoll, einfach 
irgendeinen Mustervertrag für den Kauf zu verwenden, denn damit lassen sich 
Sonderwünsche nicht erfassen.

Manchmal haben auch die VerkäuferInnen Sonderwünsche. Ihnen sind aber zu-
mindest beim Verbrauchergeschäft – Sie erinnern sich: das sind Geschäfte zwi-
schen UnternehmerInnen und Privatpersonen – bestimmte Grenzen gesetzt: Bei 
diesen Geschäften dürfen Gewährleistungs-
rechte der KäuferInnen vor Kenntnis des 
Mangels weder eingeschränkt noch 
ausgeschlossen werden. Und auch der 
Trick, die Leistungsbeschreibung des 
Hundes so einzuschränken, dass letzten 
Endes die Gewährleistung beschränkt oder 
gar ausgeschlossen wird, ist bei Verbrau-
chergeschäften unzulässig.

Natürlich gibt es ZüchterInnen oder andere 
VerkäuferInnen, denen ihre Tiere am Her-
zen liegen und die sichergehen wollen, 
dass die von ihnen angebotenen Hunde 
in gute Hände kommen: Sie bestehen 
mitunter auf einer „Schutzklausel“ im 
Kaufvertrag. Je nach Formulierung wird 
dem Verkäufer bzw. der Verkäuferin da-
mit das Recht eingeräumt, sich auch nach 
dem Verkauf nach dem Wohlergehen des 
Tieres zu erkundigen oder das Tier in be-
stimmten Zeitabständen zu besuchen. Eine 
ehrenwerte Absicht, die dem Schutz des 
verkauften Tieres dient. Als KäuferIn sollten 
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Sie sich vor der Unterschrift unter den Vertrag aber klar machen, dass diese Zuge-
ständnisse einen Eingriff in Ihre Privatsphäre darstellen können. 

Grundsätzlich unbedenklich ist es hingegen, wenn Sie dem Verkäufer ein Vorkaufs-
recht einräumen. Für den Fall, dass Sie Ihr Tier nicht mehr behalten können oder 
wollen, verpfl ichten Sie sich damit, den Hund zuerst dem ursprünglichen Verkäufer 
anzubieten. Ebenfalls unproblematisch ist eine Klausel im Kaufvertrag, wodurch 
der Käufer bzw. die Käuferin zur Einhaltung des Tierschutzrechts verpfl ichtet wird. 
Sie ist überfl üssig, weil alle HundehalterInnen schon von Gesetzes wegen ver-
pfl ichtet sind, diese Vorschriften zu befolgen. Welche Mindestanforderungen für 
die Haltung von Hunden gelten, steht in Anlage 1 zur 2. Tierhaltungsverordnung, 
die im Anhang abgedruckt ist.

Übrigens gehört der Hund noch nicht bei Unterzeichung des Kaufvertrages Ihnen, 
sondern erst dann, wenn er Ihnen übergeben wurde und Sie mit dem Verkäufer 
oder der Verkäuferin auf der Basis des Kaufvertrages einig sind, dass der Hund in 
Ihr Eigentum übergeht. 

Erfüllungszeit, Erfüllungsort, Kaufpreis

Sie wollen Ihren neuen Hund selbstverständlich möglichst bald bei sich daheim ha-
ben. Wenn Sie mit dem Verkäufer bzw. der Verkäuferin keine spezielle Vereinbarung 
über den Zeitpunkt der Übergabe getroffen haben, gilt das „Zug-um-Zug-Prinzip“, 
wonach Leistung und Gegenleistung – also Hund und Kaufpreis – gleichzeitig aus-
getauscht werden müssen. Zu empfehlen ist es allerdings, den Zeitpunkt der Über-
gabe des Hundes in den Kaufvertrag aufzunehmen, weil der Verkäufer verpfl ichtet 
ist, den Hund bis zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß zu betreuen. Darüber hinaus 
trägt er bis zu diesem vereinbarten Übergabetermin das Risiko, falls das Tier zum 
Beispiel erkrankt oder durch einen Verkehrsunfall ums Leben kommt. Freilich müs-

Gewährleistungsansprüche, die Sie nach dem Kauf des Hundes 

stellen, werden an Hand des Kaufvertrages beurteilt. Besprechen Sie 

deshalb alle Vertragsdetails mit dem Verkäufer, lesen Sie den 

Vertrag vor dem Unterschreiben genau durch und holen 

Sie bei Unklarheiten fachlichen Rat ein! Lassen Sie sich 

nicht auf einen mündlichen Vertrag ein, denn es 

ist im Nachhinein äußerst schwierig, münd-

lich vereinbarte Vertragsinhalte zu 

beweisen.

KURZ  & BÜNDIG
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sen auch Sie als KäuferIn den vereinbarten Übernahmezeitpunkt einhalten. Wenn 
Sie ihn nämlich eigenmächtig verstreichen lassen, ohne Ihren Hund abzuholen, so 
tragen Sie bereits ab diesem Zeitpunkt das Risiko für das Tier, obwohl es noch nicht 
bei Ihnen lebt und Sie sich um den Vierbeiner gar nicht kümmern können.

Wird im Vertrag nichts anderes vereinbart, so richtet sich der Erfüllungsort, also 
der Ort, an dem der Hund an Sie übergeben wird, nach dem Wohnsitz oder dem 
Unternehmenssitz des Verkäufers. 

Ein Kaufvertrag ist erst dann ordnungsgemäß abgewickelt, wenn der Verkäufer den 
Hund dem Käufer übergeben und dieser den vereinbarten Kaufpreis bezahlt hat. In 
den meisten Fällen ist der Kauf damit abgeschlossen. Anders ist es, wenn sich heraus-
stellt, dass der Hund einen 
„Mangel“ aufweist; in die-
sem Fall stehen dem Käu-
fer verschiedene Rechts-
behelfe zur Verfügung, 
die unter den Begriff 
Gewährleistungsbehelfe 
fallen, der später erklärt 
wird.

Professionelle und private VerkäuferInnen

Es macht einen Unterschied, ob Sie Ihren Hund von einem Profi -Züchter kaufen 
oder von einer Privatperson. Grundsätzlich gilt nämlich, dass die Gewährleis-
tungsfrist auf jeden Fall zwei Jahre beträgt, wenn der Verkäufer den Hund im Rah-
men seiner unternehmerischen Tätigkeit verkauft und der Käufer eine Privatperson 
ist. Kaufen Sie hingegen den Hund von einem Nicht-Unternehmer, zum Beispiel 
von einem Hobbyzüchter, kann die Frist für eine Gewährleistung einvernehmlich 
verkürzt oder sogar ausgeschlossen werden.

Das hört sich ziemlich eindeutig an, ist es in der Praxis aber nicht immer. Gerade 
im Bereich der Heimtierzucht ist die Unterscheidung zwischen unternehmerisch 
tätigen ZüchterInnen und HobbyzüchterInnen sehr häufi g mit großen Schwierig-
keiten verbunden. Es gibt allerdings einige Anhaltspunkte, an denen man sich als 
juristischer Laie orientieren kann.

Wenn ein Züchter bzw. eine Züchterin mehrere Zuchttiere hält und regelmäßig 
Jungtiere anbietet, so wird man davon ausgehen können, dass er unternehmerisch 

Halten Sie im Kaufvertrag fest, wann Ih-

nen der Hund übergeben werden soll. Bis 

zu diesem Zeitpunkt trägt nämlich der Ver-

käufer das volle Risiko für das Tier. 

KURZ  & BÜNDIG
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tätig ist. Bietet ein Züchter hingegen nur sporadisch einen Wurf an, so kann man 
in der Regel annehmen, dass es sich um einen Hobbyzüchter handelt. Wichtig für 
Sie als KäuferIn: In diesem Fall liegt kein Verbrauchergeschäft vor, das bedeutet, 

dass die Schutzvorschriften des 
Konsumentenschutzgesetzes 
nicht anwendbar sind. Trotz-
dem steht Ihnen auch bei ei-

nem Kauf von einem Nichtun-
ternehmer von Gesetzes wegen 

die volle Gewährleistungsfrist von 
zwei Jahren zu. Eine Verkürzung 
oder gar ein Ausschluss ist nur mit 

Ihrem Einverständnis möglich.

Die Kaufsache: Ihr Hund

Für den Kauf von Tieren gelten – wie bereits erwähnt – die allgemeinen Bestim-
mungen über Kaufverträge für bewegliche körperliche Sachen. Natürlich wissen 
JuristInnen ganz genau, dass Tiere Lebewesen und sich deshalb nicht mit irgend-
welchen Gegenständen gleichgesetzt werden können. In § 285 a des Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) steht deshalb auch ausdrücklich, dass Tiere kei-
ne Sachen sind. Trotzdem ordnet der zweiten Satz dieser Bestimmung an, dass die 
für Sachen geltenden Vorschriften auch auf Tiere anzuwenden sind, wenn ein-
schlägige Sondervorschriften fehlen. Da es kein „Sonderkaufrecht“ für Tiere gibt, 
gelten – jedenfalls im Rahmen von Verbrauchergeschäften – für Tiere die allge-
meinen kaufrechtlichen Bestimmungen. 

Das Kaufrecht im Allgemeinen und die Gewährleistungsbestimmungen im Besonde-
ren gelten grundsätzlich sowohl für neue als auch für gebrauchte Sachen. Auf Tiere 
übertragen: Diese Bestimmungen sind also auch dann anwendbar, wenn ein älterer 
Hund gekauft wird, der bereits einen oder mehrere Vorbesitzer hatte. Zugegeben: 
Es mutet für TierfreundInnen mehr als befremdlich an, von „gebrauchten“ Hun-
den zu sprechen, die Unterscheidung ist aber rechtlich notwendig. Beim Kauf einer 
gebrauchten Sache – also eines älteren Hundes, der schon durch etliche Hände 
gegangen ist –, kann die gesetzliche Gewährleistungsfrist auch beim Verbraucher-
geschäft mit einem Profi -Züchter einvernehmlich auf ein Jahr verkürzt werden. 

In Einzelfällen wird es möglicherweise nicht ganz einfach sein, bei einem Hund die 
Abgrenzung zwischen „neu“ und „gebraucht“ vorzunehmen. Sollte sich in Ihrem 

Es ist nicht einerlei, ob Sie Ihren 

Hund von Profi-ZüchterIn-

nen oder AmateurInnen kau-

fen. Schutzlos sind Sie aber 

in beiden Fällen nicht. 

KURZ  & BÜNDIG
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Fall die Frage stellen, können Sie davon ausgehen, dass ein Hund im rechtlichen 
Sinn jedenfalls dann „neu“ ist, wenn das Tier in einem Alter verkauft wird, in dem 
Welpen üblicherweise abgegeben werden, also zwischen der 8. und 12. Lebenswo-
che. Nach dem Eintritt der Geschlechtsreife – das ist abhängig von der jeweiligen 
Rasse zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat – wird es sich im rechtlichen Sinn um 
einen „gebrauchten“ Hund handeln, weil er schon vielfältige Erfahrungen gesam-
melt hat, die sein Verhalten entscheidend beeinfl usst haben. Konsequenterweise 
wäre auch ein ausgebildeter Partner- oder Rettungshund bei einem Verkauf als „ge-
braucht“ einzustufen. In Zweifelsfällen muss die Beurteilung an Hand der konkreten 
Umstände des Einzelfalls er-
folgen. Als Faustregel gilt: 
Beim Kauf eines Welpen um-
fasst die Gewährleistungsfrist 
beim Verbrauchergeschäft 
in jedem Fall zwei Jahre, 
während sie beim Kauf 
eines älteren Hundes ein-
vernehmlich auf ein Jahr 
verkürzt werden kann. 

Wann haften VerkäuferInnen?

Bei der Abwicklung eines Kaufvertrages können verschiedenste Probleme auftre-
ten. Ergeben sie sich vor der Übergabe des Hundes, liegt eine Leistungsstörung vor. 
Stellt sich hingegen erst nach der Übergabe des Tieres heraus, dass es nicht über 
die vertraglich vereinbarten oder generell zu erwartenden Eigenschaften verfügt, 
so liegt ein Fall der Gewährleistung (Mängelhaftung) vor. 

Wie jede Sache kann auch ein Tier „Fehler“ aufweisen, die in der Rechtssprache 
als „Mängel“ bezeichnet werden. Mängel eines Tieres können insbesondere darin 
bestehen, dass es genetisch bedingt zu Krankheiten neigt oder womöglich zum 
Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer bereits krank war. Das muss durchaus nicht 
Schuld des Verkäufers sein, denn Lebewesen sind naturgemäß eher für Verän-
derungen anfällig als Gegenstände. Ein Möbelerzeuger kann die Qualität seiner 
Produkte durch sorgfältige Auswahl des Materials, durch den Einsatz präziser Ma-
schinen und gut ausgebildeter Fachkräfte entscheidend steuern. ZüchterInnen ha-
ben im Vergleich dazu deutlich weniger Einfl uss auf die Eigenschaften ihrer Tiere. 
Trotzdem gelten für Mängel bei Tieren grundsätzlich dieselben Haftungsvorschrif-
ten wie für unbelebte Sachen. 

So seltsam es klingt: Aus der Sicht 

des Konsumentenschutzes ist es 

wichtig, ob ein Hund beim Kauf „neu“ 

oder „gebraucht“ ist, das hat Auswirkun-

gen auf die Dauer der Gewährleistungs-

ansprüche.

KURZ  & BÜNDIG
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Die Mängelhaftung umfasst sowohl Rechts- als auch Sachmängel. Ein Rechtsman-
gel liegt insbesondere dann vor, wenn der Verkäufer einen Hund verkauft, der ihm 
nicht gehört. In der Praxis spielen derartige Rechtsmängel allerdings eine eher 
unbedeutende Rolle.

Wenden wir uns deshalb den Sachmängeln zu. Ein Sachmangel liegt aus juristi-
scher Sicht dann vor, wenn die Kaufsache nicht die vertraglich bedungenen (= ver-
einbarten) Eigenschaften aufweist bzw. wenn sie nicht den im Geschäftsverkehr 
üblicherweise erwarteten Anforderungen entspricht.

Beim Kauf eines Hundes tritt eine Haftung des Verkäufers daher grundsätzlich 
dann ein, wenn das Tier andere Eigenschaften hat als im Vertrag vereinbart wur-
de. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn laut Vertrag eine zuchttaugliche Hündin 
gekauft wurde, die aber von der Zucht ausgeschlossen werden muss, weil sich bei 
der Zuchttauglichkeitsuntersuchung eine Hüftgelenksdysplasie oder andere erblich 
bedingte Krankheiten herausgestellt haben oder weil sie wegen einer angebore-
nen Hormonstörung unfruchtbar ist.

Gleichfalls haftbar ist der Verkäufer, wenn 
der Hund nicht „die im Verkehr gewöhn-
lich vorausgesetzten Eigenschaften“ 
aufweist. Dieser Begriff ist nicht ex-
akt defi niert, aber was gemeint ist, ist 

klar: Es geht darum, dass der Vierbeiner 
über jene Eigenschaften verfügt, die üb-

licherweise von ihm erwartet werden. Eine 
„gewöhnliche“ Verwendung wäre demnach 
die Haltung des Hundes als Heimtier, also 
als Gefährte und Begleiter des Menschen. 
Beim Kauf eines Welpen wird man gewöhn-
lich voraussetzen können, dass er körper-
lich gesund ist und hundegerecht soziali-
siert wurde. Ein Mangel wäre beispielsweise 
dann anzunehmen, wenn ein Welpe durch 
schlechte Haltungs- bzw. Aufzuchtbedin-
gungen deutlich schwächer oder kleiner ist 
als gleichaltrige Welpen derselben Rasse. 
Ein Hund, der wegen unzureichender Sozia-
lisierung in der Prägephase zum Angstbei-
ßer wird oder hyper aggressives Verhalten 
entwickelt, wird ebenfalls nicht über die 
„gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften“ verfügen. 
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Diese gesetzlichen Regelungen geben Ihnen als HundekäuferIn ein gewisses Maß 
an Sicherheit. Wenn im Kaufvertrag – ausdrücklich oder stillschweigend – zugesi-
chert wird, dass ein Hund bestimmte Eigenschaften aufweist, haftet der Verkäufer, 
wenn das zum Zeitpunkt der Übergabe nicht der Fall ist.

Das gilt auch für Spezialfälle. Wenn im Kaufvertrag vereinbart ist, dass der Vier-
beiner als Jagdhund oder als Therapiehund angeschafft werden soll, kann man 
davon ausgehen, dass ein Mangel vorliegt, wenn der Hund bereits im Zeitpunkt 
der Übergabe an den Käufer bzw. die Käuferin Eigenschaften aufwies, die ihn für 
diese Leistungen untauglich machen. Ein Jagdhund mit mangelnder Schussfes-
tigkeit oder ein Therapiehund mit geringer Stresstoleranz entsprechen jedenfalls 
nicht dem, was man von ihnen erwarten darf. 
Allerdings kann es in solchen Fällen zu kniffl igen Situationen kommen. Werden 
diese Schwächen nämlich erst ein halbes Jahr nach der Übergabe oder zu einem 
noch späteren Zeitpunkt erkennbar, so muss der Käufer beweisen, dass der Mangel 
bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war und nicht etwa erst durch ei-
gene Haltungs- oder Ausbildungsfehler entstanden ist. Das könnte unter Umstän-
den nicht ganz leicht sein.

Für Werbeaussagen oder andere öffentliche Aussagen, zum Beispiel in Inseraten, 
Prospekten oder im Internet, über den Hund haftet der Verkäufer nur dann, wenn 
sie dem Vertrag ausdrücklich oder stillschweigend zugrunde gelegt wurden. 

Wenn Sie sich in Ihrer Kaufentscheidung von Aussagen wie „kerngesunder Wurf“, 
„besonders wesensfest“, „außerordentlich kinderfreundlich“ maßgeblich leiten 
ließen, sollten Sie darauf bestehen, diese Eigenschaften im Kaufvertrag ausdrück-
lich anzuführen oder im Vertrag zumindest Bezug auf die betreffende Werbeaus-
sage zu nehmen. Heben Sie sicherheitshalber auch die Werbung auf.

Die VerkäuferInnen haften für 

Mängel des Hundes nur dann, wenn 

sie bereits bei der Übergabe des Tieres an die 

KäuferInnen vorhanden, aber erst später erkennbar 

waren. Dabei können sie sich nicht darauf berufen, dass 

sie schuldlos sind: Die Mängelhaftung setzt nämlich nicht 

voraus, dass die VerkäuferInnen an der Mangelhaftig-

keit der Kaufsache Verschulden trifft. 

KURZ  & BÜNDIG
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Wer ist beweispflichtig?

Die Bestimmungen über die so genannte Beweislast legen fest, ob der Verkäufer oder 
der Käufer beweisen muss, dass und zu welchem Zeitpunkt ein Mangel vorlag. 

Der Verkäufer hat jedenfalls nur dann die Pfl icht zur Gewährleistung, wenn der Man-
gel bereits bei der Übergabe des Hundes an den Käufer (latent) vorhanden war. Das 
klingt grundvernünftig, ist für Sie als KäuferIn aber problematisch: Erfahrungsgemäß 
ist es für KäuferInnen aber sehr schwierig, den Beweis zu erbringen, dass der Mangel 
bereits bei der Übernahme des Tieres vorlag. Dieses Problem hat der Gesetzgeber 
berücksichtigt und deshalb in das Gewährleistungsrecht eine „befristete Vermutung 
der Mangelhaftigkeit“ aufgenommen: Wird innerhalb von sechs Monaten nach der 
Übergabe des Hundes ein Mangel bemerkbar, so wird vermutet, dass dieser bereits im 
Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war. Will der Verkäufer diese Vermutung widerle-
gen, muss er geeignete Beweise für seine Behauptung vorlegen.

Die Vermutung muss allerdings plausibel sein. Wenn der Mangel, um den es geht, of-
fensichtlich auf die falsche Behandlung des Hundes durch den Käufer zurückzuführen 
ist, wenn das Tier also zu wenig zu fressen bekam oder sehr schlecht gepfl egt wurde, 
trifft den Verkäufer natürlich keine Haftung. Und auch bei einer Infektionskrankheit, 
die wegen der Dauer der Inkubationszeit zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vor-
handen gewesen sein konnte, kann die „Vermutung der Mangelhaftigkeit“ nicht zum 
Tragen kommen. 

In der Mehrzahl der Fälle wird diese Vermutungsregelung den Standpunkt der Käufer 
stützen, sie gilt aber, wie gesagt, nur für die ersten sechs Monate nach dem Kauf. Da-
nach muss der Käufer nachweisen, dass der Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe 
des Hundes vorhanden war. Im Regelfall wird dafür das Gutachten eines Sachverstän-
digen nötig sein.

Grundsätzlich ausgeschlossen ist die Gewährleistung dann, wenn der Mangel des Tieres 
so offensichtlich war, dass er 

den KäuferInnen bei der 
Besichtigung des Hun-

des hätte auffallen 
müssen. Wenn dem 
Tier zum Beispiel 
nach einem Un-
fall ein Bein fehlt, 

kann der Käufer/die 
Käuferin später nicht 

behaupten, er habe die-
sen Fehler nicht bemerkt. 

In den ersten sechs Monaten nach dem 

Kauf gilt die Vermutung, dass eventuel-

le Mängel des Tieres bereits im Zeitpunkt 

der Übergabe vorhanden waren. In diesem Fall 

haften die VerkäuferInnen. Sie müssen aber 

selbstverständlich nicht für Mängel einste-

hen, die erst nach der Übergabe des 

Hundes entstehen, etwa durch 

falsche Ernährung. 

KURZ  & BÜNDIG
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Welche Rechte haben KäuferInnen?

KonsumentInnen sind in unserem Land gut geschützt, das gilt prinzipiell auch für 
den Kauf von Hunden. Wenn Sie ein Tier kaufen, das nicht den Kaufvereinbarungen 
entspricht und innerhalb der Gewährleistungszeit Mängel aufweist, die schon zum 
Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren, können Sie gegenüber dem Verkäufer 
gewisse Rechte geltend machen, die Gewährleistungsbehelfe genannt werden. 
Welche Ansprüche man stellt, kann man sich als KäuferIn allerdings nicht aussu-
chen, dabei muss vielmehr eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden.

Verbesserung und Austausch haben Vorrang vor allen anderen Gewährleistungs-
behelfen. Das bedeutet, dass der Käufer dem Verkäufer erst einmal die Möglich-
keit einräumen muss, den Mangel zu beheben bzw. beheben zu lassen oder eine 
„mangelfreie Sache“ zu liefern. Was sich bei Sachen relativ leicht erledigen lässt, 
gestaltet sich bei Tieren allerdings wesentlich schwieriger.

Eine mögliche Verbesserung ist in erster Li-
nie durch eine tierärztliche Behandlung 
auf Kosten des Verkäufers erreichbar. Sie 
kann für ihn aber unzumutbar sein, 
zum Beispiel wenn die Behandlung 
mehr kostet als das Tier wert ist. Un-
möglich ist eine Verbesserung natur-
gemäß dann, wenn der Mangel un-
behebbar ist, etwa, weil der Hund an 
einer nicht therapierbaren Krankheit 
leidet. In diesen Fällen muss der Käufer 
auf einen anderen Gewährleistungsbe-
helf zurückgreifen.

Eine weitere rechtliche Möglichkeit ist 
der Austausch des Tieres. Der Käufer kann 
vom Verkäufer ein anderes, gleichwertiges 
Tier – zum Beispiel Geschwister aus dem 
gleichen Wurf – verlangen. Vielfach ist die-
ser juristische Weg jedoch keine Lösung, weil 
die neuen BesitzerInnen ihren vierbeinigen 
Kameraden bereits lieb gewonnen haben und 
ihn nicht austauschen wollen. 

Nach dem Konsumentenschutzgesetz sind Ver-
besserung und Austausch grundsätzlich am 
Ort der Vertragserfüllung vorzunehmen, also 
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dort, wo die Übergabe des Hundes stattgefunden hat. Unter bestimmten Umstän-
den hat der Käufer aber das Recht, die Verbesserung – sprich: die tierärztliche 
Behandlung – dort vornehmen zu lassen, wo der Hund lebt. Eine sinnvolle Be-
stimmung, weil es zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht vertretbar sein 
könnte, einen kranken Hund zum Züchter zu transportieren. 

Wenn Verbesserung und Austausch unmöglich sind oder vom Verkäufer verwei-
gert werden, kann der Käufer eine Herabsetzung des Kaufpreises fordern. Sie ist 
der einzige Gewährleistungsbehelf, der mit dem Anliegen des Tierschutzes verein-
bar ist: Der Hund wird in seiner gewohnten Umgebung belassen, ein ungewisses 
Schicksal bleibt ihm erspart. Das Ausmaß der Preisminderung muss der Schwere 
des Mangels entsprechen.

Die letzte Möglichkeit innerhalb der Gewährleistungsbehelfe ist die Aufl ösung des 
Vertrages, die Wandlung genannt wird und durch eine einseitige Erklärung erfolgt: 
Der Käufer teilt dem Verkäufer den Rücktritt mit, zweckmäßigerweise schriftlich. 
Ein Einverständnis des Verkäufers ist nicht erforderlich.

Die praktische Auswirkung dieses Rücktritt ist eindeutig: Der Verkäufer ist ver-
pfl ichtet, den Hund zurückzunehmen und den bereits bezahlten Kaufpreises zu 
refundieren. Der Mangel muss allerdings schwerwiegend sein, um einen Rücktritt 
zu rechtfertigen. Geringfügige Mängel, wie beispielsweise Befall mit Parasiten, be-
rechtigen selbstverständlich nicht zum Rücktritt.

Preisminderung und Wandlung sind Gestaltungsrechte des Käufers, die grundsätz-
lich gerichtlich geltend zu machen sind. Das ist allerdings mit Prozesskosten und 
Prozessrisiko verbunden, deshalb sollte man nach Möglichkeit eine Einigung mit 
dem Vertragspartner anstreben. 

KäuferInnen eines im Zeitpunkt 

der Übergabe mit einem Mangel be-

hafteten Hundes können auf vier Wegen 

zu ihrem Recht kommen: durch eine tierärzt-

liche Behandlung des Hundes auf Kosten des Ver-

käufers, durch den Austausch des Tieres, eine Verringerung 

des Kaufpreises oder den Rücktritt vom Kaufvertrag. Aus 

der Sicht des Tierschutzes ist die Preisredukti-

on die beste Lösung.

KURZ  & BÜNDIG
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Wie lange kann man Mängel geltend machen?

So günstig die Konsumentenschutzbestimmungen für Sie als Käuferin sind, eines 
ist klar: Streitigkeiten wegen eventueller Mängel des Tieres dürfen nicht zur un-
endlichen Geschichte werden. Der Gesetzgeber hat deshalb die Dauer der ohnehin 
sehr großzügigen Gewährleistungsfrist beschränkt.

Wird der Kauf zwischen einem Unternehmen und einer Privatperson abgeschlos-
sen, so beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für neue Sachen – das sind 
vor allem Welpen, die zwischen der 8. und 12. Lebenswoche gekauft wurden – 
zwei Jahre. Für gebrauchte Sachen – Sie erinnern sich: damit sind ältere Hunde 
mit womöglich mehreren BesitzerInnen gemeint – kann die Gewährleistungsfrist 
einvernehmlich auf ein Jahr verkürzt werden. Wer sein Recht in Anspruch nehmen 
will und sich nicht mit dem Verkäufer einigen kann, muss den Mangel gerichtlich 
geltend machen, bevor die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist. Danach verjährt 
der Anspruch.

Die Dauer der Gewährleistung verlängert sich allerdings auf drei Jahre, wenn der 
Verkäufer dem Käufer einen Mangel arglistig verschweigt. Die Frist beginnt in die-
sem Fall nicht bereits mit der Übergabe, sondern erst mit dem Ablauf des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist.

Der Vollständigkeit halber wollen wir auf Sondervorschriften im Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuch für die Gewährleistung bei „Viehmängeln“ hinweisen, die 
auf nur sechs Wochen beschränkt ist. Unter Rechtskundigen ist allerdings umstrit-
ten, ob diese Bestimmungen nur für landwirtschaftliche Nutztiere oder auch für 
andere Tiere gelten. Das neue Gewährleistungsrecht stellt jedoch immerhin klar, 
dass die kurze Gewährleistungsfrist auf Verbrauchergeschäfte nicht anzuwenden 
ist.

Wer einen Gewährleistungsanspruch 

wegen Mängeln geltend machen will, 

muss das innerhalb der Gewährleistungs-

frist gerichtlich tun, sofern eine ein-

vernehmliche Lösung mit dem Ver-

käufer/der Verkäuferin nicht 

erzielt werden kann. 

KURZ  & BÜNDIG
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Schadenersatz

Die Gewährleistung ist unabhängig davon, ob der Verkäufer den Mangel des Tieres 
verschuldet hat oder nicht, der Fehler muss nur bereits vor der Übergabe des Tieres 
bestanden haben. Anders ist es, wenn der Verkäufer den Mangel verschuldet hat: 
In diesem Fall kann der Käufer statt der Gewährleistung grundsätzlich Schadener-
satz verlangen.

Auch dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Als Schadenersatz kann man als Käufer 
zunächst nur Naturalersatz fordern, das heißt, die Verbesserung oder den Aus-
tausch der „Kaufsache“, also des Hundes.

In bestimmten Fällen kann der Käufer – so wie bei der Gewährleistung – auch beim 
Schadenersatz Geld verlangen. Das ist allerdings grundsätzlich nur dann zulässig, 

wenn Verbesserung und Austausch unmöglich sind,  ●

wenn sich der Verkäufer weigert, eine mögliche Verbesserung oder einen Aus- ●

tausch vorzunehmen, 

wenn Verbesserung und Austausch für den Verkäufer mit einem unverhältnis- ●

mäßig hohen Aufwand verbunden wären,

wenn Verbesserung und Austausch für den Käufer mit erheblichen Unannehm- ●

lichkeiten verbunden wären oder ihm wegen triftiger Gründe, die in der Person 
des Verkäufers liegen, unzumutbar sind. 

Der Umfang des Schadenersatzes hängt vom Einzelfall ab. Dabei ergeben sich so 
viele Fragen, dass sie in dieser Broschüre nicht behandelt werden können. Um ein 
Beispiel zu nennen: Wenn der Käufer aus Verschulden des Verkäufers Vermögens-
nachteile hat – zum Beispiel weil ihm Kosten für die Fütterung und Ausbildung 
eines Hundes entstanden sind, der im Rahmen der Gewährleistungsansprüche 
letztlich an den Verkäufer zurückgegeben wird – kann er auch Ersatz für Mangel-

folge- und Begleitschäden fordern. Ein Schadener-
satzanspruch kann innerhalb von drei 

Jahren geltend gemacht werden; 
diese Frist beginnt erst in je-

nem Zeitpunkt zu laufen, in 
dem der Käufer 
sowohl den 
Mangel als 

auch den Schä-
diger kannte.

Wenn der Hund nicht der 

Vereinbarung im Kaufvertrag 

entspricht und der Verkäufer 

die Schuld daran trägt, kann der 

Käufer Schadenersatz fordern. Geld 

gibt es allerdings nur unter bestimm-

ten Umständen.

KURZ  & BÜNDIG
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Zum Abschluss

Ein Hund macht sehr viel Freude, aber seine Anschaffung will aus Tierschutzgrün-
den reifl ich überlegt sein und erfolgt am besten im Einvernehmen mit allen Fa-
milienmitgliedern. Im Zusammenhang mit dem Kauf sollten Sie auch an mögli-
che zivilrechtliche Probleme denken, die sich aus dem Kauf ergeben können. Wir 
empfehlen Ihnen, das Risiko zu minimieren, indem Sie möglichst viele Informati-
onen über den Verkäufer und über die von ihm angebotenen Tiere einholen und 
sich gut beraten lassen, ehe Sie den Kaufvertrag unterschreiben. Die gesetzlichen 
Bestimmungen in Österreich schützen die KäuferInnen in hohem Ausmaß; trotz-
dem kann es viel Zeit, Nerven und auch Geld kosten, einen berechtigten Anspruch 
durchzusetzen. Durch eine gute Vorbereitung des Kaufes lässt sich unnötiger Ärger 
vermeiden – und diese Broschüre soll Ihnen dabei behilfl ich sein.

Glossar

Gewährleistung: Verschuldensunabhän-
gige Verpfl ichtung des Verkäufers inner-
halb einer bestimmten Frist für einen 
Mangel der Kaufsache zu haften, wenn 
dieser Mangel bereits im Zeitpunkt der 
Übergabe an den Käufer vorhanden war.

Gewährleistungsbehelfe: Mittel, die der 
Käufer zur Durchsetzung der Gewähr-
leistungspfl icht des Verkäufers einsetzen 
kann.

Gewährleistungsfrist: Zeitraum, in dem 
der Käufer Gewährleistungsansprüche 
gegen den Käufer erfolgreich geltend 
machen kann; sie umfasst beim Verbrau-
chergeschäft grundsätzlich zwei Jahre ab 
Übergabe der Kaufsache.

Kaufvertrag: Zweiseitiges Rechtsgeschäft, 
das durch übereinstimmende Willenser-
klärung des Käufers und der Verkäufers 
zustande kommt. 

Verbrauchergeschäft: Rechtsgeschäft zwi-
schen einem Unternehmer und einem 
Nichtunternehmer, d. h. einer Privatper-
son; unterliegt den Sondervorschriften 
des KSchG.
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Mindestanforderungen für die Hundehaltung*

1. Allgemeine Anforderungen 

an das Halten von Hunden 

(1) Hunden muss mindestens ein-
mal täglich, ihrem Bewegungs-
bedürfnis entsprechend, ausrei-
chend Gelegenheit zum Auslauf 
gegeben werden.

(2) Hunden, die vorwiegend in 
geschlossenen Räumen, z. B. 
Wohnungen, gehalten werden, 
muss mehrmals täglich die Mög-
lichkeit zu Kot- und Harnabsatz 
im Freien ermöglicht werden.

(3) Hunden muss mindestens 
zwei Mal täglich Sozialkontakt 
mit Menschen gewährt werden.

(4) Wer mehrere Hunde hält, hat 
sie grundsätzlich in der Gruppe zu 
halten. Von der Gruppenhaltung 
darf nur dann abgesehen wer-
den, wenn es sich um unverträg-
liche Hunde handelt oder wenn 
dies aus veterinärmedizinischen 
Gründen erforderlich ist.

(5) Welpen dürfen erst ab einem 
Alter von über acht Wochen vom 
Muttertier getrennt werden; dies 
gilt nicht, wenn die Trennung aus 
veterinärmedizinischen  Gründen 
zum Schutz des Muttertieres 
oder zum Schutz der Welpen er-
forderlich ist. Ist eine vorzeitige 
Trennung mehrerer Welpen vom 
Muttertier erforderlich, so sind 
diese bis zu einem Alter von min-
destens acht Wochen gemein-
sam zu halten. Eine Ausnahme 
ist nur dann zulässig, wenn dies 
dem Wohl der Tiere dient und 
die Personen, welche die Tiere 
in ihre Obhut nehmen, über die 
erforderlichen Möglichkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zur 

fachgerechten Aufzucht der Wel-
pen verfügen.

(6) Maulkörbe müssen der Größe 
und Kopfform des Hundes ange-
passt und luftdurchlässig sein; sie 
müssen dem Hund das Hecheln 
und die Wasseraufnahme ermög-
lichen. 

2. Anforderungen an das 

 Halten von Hunden im Freien 

(1) Ein Hund darf nur dann im 
Freien gehalten werden, wenn 
sichergestellt ist, dass das Tier auf 
Grund seiner Rasse, seines Alters 
und seines Gesundheitszustan-
des dazu befähigt ist und ihm 
Gelegenheit gegeben wurde, sich 
an die Witterungsverhältnisse, 
die mit einer Haltung im Freien 
verbunden sind, anzupassen.

(2) Wer einen Hund im Freien hält, 
hat dafür zu sorgen, dass dem 
Hund eine Schutzhütte zur Verfü-
gung steht, die den Anforderun-
gen nach Abs. 3 entspricht und 
außerhalb der Schutzhütte zu-
sätzlich ein witterungsgeschütz-
ter, schattiger, wärmegedämmter 
Liegeplatz zur Verfügung steht.

(3) Die Schutzhütte muss aus wär-
medämmendem Material herge-
stellt und so beschaffen sein, dass 
der Hund sich daran nicht verlet-
zen und trocken liegen kann. Sie 
muss einen der Wetterseite abge-
wandten Zugang haben, über eine 
für den Hund geeignete Unterlage 
verfügen, trocken und sauber ge-
halten werden und so bemessen 
sein, dass der Hund 1. sich darin 
verhaltensgerecht bewegen und 

hinlegen kann und 2. den In-
nenraum mit seiner Körperwärme 
warm halten kann, sofern die 
Schutzhütte nicht beheizbar ist.

(4) Werden Hunde im Freien in 
Gruppen gehalten, so müssen die 
Hundehütten und Liegeplätze so 
dimensioniert und in so großer 
Zahl vorhanden sein, dass alle 
Tiere der Gruppe sie gleichzeitig 
konfliktfrei nützen können.

 

3. Anforderungen an die 

 Haltung von Hunden in Räumen 

(1) Ein Hund darf nur in Räumen 
gehalten werden, bei denen der 
Einfall von natürlichem Tages-
licht sichergestellt ist. Die Flächen 
der Öffnungen für das Tageslicht 
müssen bei der Haltung in Räu-
men, die nach ihrer Zweckbe-
stimmung nicht dem Aufenthalt 
von Menschen dienen, grund-
sätzlich 12,5 % der Bodenfläche 
betragen; dies gilt nicht, wenn 
dem Hund ständig ein Auslauf 
ins Freie zur Verfügung steht. Bei 
geringem Tageslichteinfall sind 
die Räume entsprechend dem 
natürlichen Tag-/Nachtrhythmus 
zusätzlich zu beleuchten.

(2) In den Räumen muss eine aus-
reichende Frischluftversorgung 
sichergestellt sein.

(3) Ein Hund darf in Räumen, die 
nach ihrer Zweckbestimmung 
nicht dem Aufenthalt von Men-
schen dienen, nur dann gehalten 
werden, wenn die benutzbare 

______
* Auszug aus der Anlage 1 zur 2. Tier-
haltungsverordnung, BGBl. 486/2004
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Bodenfläche den Anforderungen 
an die Zwingerhaltung entspricht.

(4) Ein Hund darf in nicht beheizba-
ren Räumen nur gehalten werden, 
wenn diese mit einer Schutzhütte 
gemäß den Anforderungen an das 
Halten im Freien oder einem tro-
ckenen Liegeplatz, der ausreichend 
Schutz vor Zugluft und Kälte bietet, 
ausgestattet sind. 

 

4. Anforderungen an die 

Zwingerhaltung 

(1) Eine dauernde Zwingerhaltung 
ist verboten. Hunden ist mindes-
tens ein Mal täglich entsprechend 
ihrem Bewegungsbedürfnis die 
Möglichkeit zu geben, sich außer-
halb des Zwingers zu bewegen.

(2) Jeder Zwinger muss über eine 
uneingeschränkt benutzbare 
Zwin ger flä che von 15 m2 verfü-
gen. In diese Fläche ist der Platz-
bedarf für die Hundehütte nicht 
eingerechnet. Für jeden weiteren 
Hund sowie für jede Hündin mit 
Welpen bis zu einem Alter von 
acht Wochen muss eine zusätzli-
che uneingeschränkt benutzbare 
Grundfläche von 5 m2 zur Verfü-
gung stehen.

(3) Die Einfriedung des Zwingers 
muss so beschaffen sein, dass der 
Hund sie nicht zerstören, nicht 
überwinden und sich nicht daran 
verletzten kann. Einfriedungen 
müssen mindestens 1,8 m hoch 
sein und ausreichend tief im Bo-
den verankert sein.

(4) An der Hauptwetterseite muss 
der Zwinger geschlossen ausge-
führt sein. Die Zwingertüren sind 

an der Zwingerinnenseite mit ei-
nem Drehknauf auszustatten. Die 
Türen sind so auszuführen, dass 
sie nach innen aufschwingen.

(5) Der Zwingerboden und alle 
Einrichtungen des Zwingers müs-
sen so gewählt und gestaltet 
werden, dass die Gesundheit der 
Hunde nicht beeinträchtigt wird 
und dass sie sich nicht verletzten 
können. Der Boden ist so auszu-
führen, dass Flüssigkeit abfließen 
kann. Trennvorrichtungen müssen 
so beschaffen sein, dass sich die 
Hunde nicht gegenseitig verletz-
ten können. Mindestens eine Seite 
des Zwingers muss dem Hund freie 
Sicht nach außen ermöglichen. 
Außerhalb der Hundehütte muss 
eine Liegefläche aus wärmedäm-
mendem Material bereitgestellt 
werden. Das Innere des Zwingers 
muss sauber, ungezieferfrei und 
trocken gehalten werden.

(6) Der Zwinger muss ausreichend 
natürlich beleuchtet sein.

(7) In Zwingern sind bauliche Vor-
kehrungen derart zu treffen, dass 
für alle im Zwinger gehaltenen 
Hunde jederzeit schattige Plätze 
zur Verfügung stehen.

(8) In einem Zwinger dürfen bis 
zu einer Höhe, die der aufgerich-
tete Hund mit den Vorderpfoten 
im Sprung erreichen kann, keine 
stromführenden Vorrichtungen, 
mit denen der Hund in Berührung 
kommen kann, oder Vorrichtun-
gen, die elektrische Impulse aus-
senden, angebracht sein.

(9) Werden mehrere Hunde auf 
einem Grundstück einzeln in ei-
nem Zwinger gehalten, so sind die 

Zwinger so anzuordnen, dass die 
Hunde Sichtkontakt zu anderen 
Hunden haben. Bei unverträg-
lichen Hunden ist Sichtkontakt 
untereinander zu verhindern. 

5. Fütterung und Pflege 

(1) Der Halter hat dafür zu sorgen, 
dass dem Hund in seinem gewohn-
ten Aufenthaltsbereich je der zeit 
Wasser in ausreichender Menge 
und Qualität zur Verfügung steht.

(2) Der Halter hat den Hund mit 
geeignetem Futter in ausrei-
chender Menge und Qualität zu 
versorgen.

(3) Der Halter hat 1. den Hund 
unter Berücksichtigung der Rasse 
regelmäßig zu pflegen und für 
seine Gesundheit Sorge zu tragen 
und 2. für ausreichende Frischluft 
und angemessene Lufttempe-
ratur zu sorgen, wenn der Hund 
ohne Aufsicht in einem Fahrzeug 
verbleibt, und 3. den Aufent-
haltsbereich des Hundes sauber 
und ungezieferfrei zu halten. Der 
Kot ist täglich zu entfernen. 

6. Hundesport 

(1) Sportausübung ist nur mit 
Hunden zulässig, die hierfür phy-
siologisch und psychologisch ge-
eignet sind. Durch die Sportaus-
übung darf keine Beeinträchti-
gung des Gesundheitszustandes 
des Tieres erfolgen.

(2) Schlittenhunde dürfen wäh-
rend des Trainings und der Wett-
kämpfe vorübergehend ange-
bunden werden.
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Musterkaufvertrag

Zwischen 

Vor- und Zuname  .....................................  Straße  .............................................. 

PLZ ............ Ort  .....................................  Tel./ Fax / E-Mail .................................

als Verkäufer und

Vor- und Zuname  .....................................  Straße  .............................................. 

PLZ ............ Ort  .....................................  Tel./ Fax / E-Mail .................................

als Käufer

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Kaufgegenstand

der Käufer erwirbt folgende / folgenden* am ............................... geborene / geborenen* 
Hündin / Rüden*

Name: ..............................................  Rasse: ....................................................

Farbe: ..............................................  Transpondernummer:  ...............................

Vater:  ..............................................  Mutter:  .................................................

Die Elterntiere und / oder deren Zuchtpapiere wurden vom Käufer besichtigt / eingesehen.*
Der Hund wird als Liebhabertier* / zu folgenden besonderen Zecken* erworben: 

........................................................................................................................

Seitens des Verkäufers wurden folgende besondere Eigenschaften des Hundes zugesagt:

........................................................................................................................

*)  Nichtzutreffendes bitte streichen!
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§ 2 Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt Euro ............................... (in Worten: ...............................).
Bei Reservierung des Hundes ist eine Anzahlung in Höhe von 20% des vereinbarten Kaufpreises 
zu leisten (= Euro: ...............................). Der Restbetrag von ............................... Euro 
wird bei der Übergabe des Tieres fällig.

§ 3 Übergabe

Als Übergabedatum wird der ............................... vereinbart. Der Hund wird durch den 
Käufer vom Verkäufer an der oben angeführten Adresse abgeholt. 

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt das Tier Eigentum des Züchters.

§ 5 Vorkaufsrecht

Kann oder will der Käufer den vertragsgegenständlichen Hund nicht behalten, so gilt das 
Vorkaufsrecht des Verkäufers als vereinbart. Der Käufer hat diesfalls die beabsichtigte Weiter-
gabe dem Verkäufer unverzüglich und nachweislich schriftlich anzuzeigen. Der Verkäufer hat 
dem Käufer innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Anzeige mitzuteilen, ob er von dem 
Vorverkaufsrecht Gebrauch machen möchte. Macht er davon Gebrauch, beträgt der Kaufpreis 
............................... Euro.

§ 6 Schriftform

Besondere Absprachen, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schrift-
form.

§ 7 Zusatzvereinbarungen

Käufer und Züchter erhalten je eine Ausfertigung des Vertrages. 

Ort und Datum ...............................

.......................................................   ............................................................
Verkäufer Käufer

27



 Tierschutz
Ombudsstelle   Wien

Muthgasse 62, 1190 Wien
www.tieranwalt.at


